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Waldwirtschaft 

Nutzungsperiode 2019/2020 (BL) 

 

Holzschläge im nicht betriebsplanpflichtigen Waldeigentum 
 
Gemäss dem kantonalen Waldgesetz vom 11. Juni 1998 (kWaG, SGS 570) ist die Fläche 

des Waldeigentums massgebend für die Bewilligungspflicht für Holzschläge. Ausgehend 

von der Waldfläche eines Eigentümers oder einer Eigentümerin innerhalb eines 

Forstreviers wird zwischen betriebsplanpflichtigem (mehr als 25 ha) und nicht 

betriebsplanpflichtigem (weniger als 25 ha) Waldeigentum unterschieden. 

 

Für nicht betriebsplanpflichtige Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer gelten 
folgende Bestimmungen: 
1. Gemäss §20 des kantonalen Waldgesetzes ist jeder Holzschlag bewilligungs- oder 

meldepflichtig. Eine Meldung an den Revierförster ist notwendig für Holzschläge im 
Rahmen von Pflegearbeiten, sowie für die eigene Brennholz- und 
Nutzholzversorgung. Alle andern Holzschläge sind bewilligungspflichtig. 

2. Zuständige Behörde für Holzschläge im nicht betriebsplanpflichtigen Waldeigentum ist 
der Revierförster oder die Revierförsterin jener Gemeinde, in der das Waldeigentum 
liegt. Er oder sie nimmt die Meldung über geplante Holzschläge entgegen, zeichnet 
die Bäume an und entscheidet über die Bewilligungspflicht. 

3. Die Holzschlagbewilligung kann mit Auflagen und Bedingungen versehen werden. Der 
Bewilligungsentscheid ist beim Amt für Wald beider Basel anfechtbar. 

4. Für Saaten und Pflanzungen im und zur Neuanlegung von Wald dürfen 
ausschliesslich Saatgut und Pflanzen verwendet werden, deren Herkunft bekannt und 
dem Standort angepasst ist. 

5. Holzschläge ohne Bewilligung oder Meldung, die Missachtung der Bewilligung oder 
der darin aufgeführten Auflagen und Bedingungen sind als Übertretungen im Sinne 
der eidgenössischen und kantonalen Waldgesetzgebung strafbar. 

 

Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer wenden sich bei Fragen im Zusammenhang 
mit ihrem Waldeigentum an den Revierförster oder die Revierförsterin. Von ihm oder ihr 
erhalten Sie die notwendigen Auskünfte über Nutzung und Pflege im Wald. Dort können 
auch die benötigten Gesuchsformulare für Holzschläge im nicht betriebsplanpflichtigen 
Wald bezogen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amt für Wald beider Basel 



    

Roggenburg-News Nr. 4   Ausgabe September/Oktober 2019     S.4 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Rita Stadelmann 



    

Roggenburg-News Nr. 4   Ausgabe September/Oktober 2019     S.5  

Dorffäscht Roggäburg……feiern mit und unter Freunden 
Es passte einfach alles am Dorffäscht in Roggäburg. 
Ideales Wetter, gutgelaunte Besucher und ein tolles Angebot an Speisen, 
Getränken und Unterhaltungsmöglichkeiten. 
Einmal mehr bewiesen die Roggäburger, dass sie die Feste feiern wie sie 
fallen. 
 
Traditionell eröffnet wurde das Fest am Freitagabend mit dem Sponsorenapéro, das 
von den Chlilützler Jodlspatzen musikalisch umrahmt wurde. 
Besonders herzlich begrüssen konnten wir neben den zahlreichen Ehrengästen unsere 
Freunde aus dem bayrischen Roggenburg. 
 
Alle Vereine machten mit beim Dorffäscht und sorgten dafür, dass das Angebot noch 
reichhaltiger war als vor 6 Jahren. 
 
Für die musikalische Unterhaltung der Gäste war ebenfalls bestens gesorgt.  
René Heimgartner am Freitag und am Samstag die Countryband Unifour sorgten bis in 
die Morgenstunden für beste Stimmung. 
 
Bier, Wein und auch nichtalkoholische Getränke flossen in Strömen. Die vielen Helfer 
hatten alle Hände voll zu tun; nur selten gab es eine Verschnaufpause. 
 
Eröffnet wurde am Sonntag das Fest mit einer Countrymesse. Herr Leopold Kaiser, 
Kaplan der Pfarrei St.Michael , Stadt Zug führte humorvoll und voller Elan durch diese 
Messe. Umrahmt mit der Linedance Gruppe „Roggäburger Stompers“, dem 
Männerchor Dittingen und den Geigenklängen von Ellen Walther, war es eine würdige 
und schöne Countrymesse. 
 
Das Rindertreiben und die Schafe-Hütehund Vorführungen liessen so manche 
Zuschauer staunen. Die Sheriff’s, die an allen drei Tagen die „bösen Buben und 
Mädchen“ ins Jail verfrachten mussten, hatten einen harten Job. Die Hüpfburg,  
das Bungee-Trampolin und das Schminken zauberten den Kindern ein Lächeln ins 
Gesicht. 
 
Alle Vereine, die mitgemacht haben, den Anwohnern, freiwilligen Helfern, Sponsoren, 
Gönnern und den Markttreibenden, ein grosses Dankeschön. 
 
Ein riesengrosses DANKE widme ich meinen OK-Kolleginnen und Kollegen für die 
fantastische Unterstützung und kollegiale Zusammenarbeit. 
 
OK-Präsi 
Fidi 
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Hier noch eine kleine Bemerkung zum Nachdenken !! 

 
Vor dem Dorffest wurden einige Gebäude und Plätze von 

Privatpersonen ausgebessert und  renoviert. 
 

Und man glaubt es nicht…… sofort tauchten Gerüchte auf, dass 
diese vom OK Dorffest bezahlt werden. 

 

Diese Arbeiten wurden alle privat in Auftrag gegeben und auch 
privat bezahlt. 

 

Bevor man solche Gerüchte verbreitet, sollte man sich besser 
vorher informieren 

 

Dazu passt dieser Spruch: 
 

Gerüchte werden von Neidern erfunden, 
von Dummen verbreitet 

und von Idioten geglaubt. 
 
 

Im Namen des ganzen Organisationskomitee 

Fidi 
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 GESAMTERNEUERUNGSWAHLEN 2020 
 

 

Der Gemeinderat ordnet gemäss § 25 Abs. 2 des Gesetzes über die politischen  

Rechte für die Amtsperiode vom 1. Juli 2020 bis 30. Juni 2024 nachstehende  

Wahlen an. In unserer Gemeinde sind folgende Urnenwahlen durchzuführen:  
 

 

 

a) 09. Februar 2020  

• 5 Mitglieder des Gemeinderates  

b) 22. März 2020  

• Nachwahlen für die am 9. Februar 2020 nicht gewählten Behördenmitglieder  

c) 17. Mai 2020        Amtsperiode:  

• die Gemeindepräsidentin/der Gemeindepräsident   1. Juli 2020  - 30. Juni 2024 

• 3 Mitglieder Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission  1. Aug.2020 - 31. Juli 2024 

• 1 Mitglied Kreisschulrat      1. Aug.2020 - 31. Juli 2024   

• Wahlbüro       1. Aug.2020 – 31. Juli 2024 

d) 14. Juni 2020 

• Nachwahlen für die am 17. Mai 2020 nicht gewählten Behördenmitglieder  
 

 

 

WAHLVERFAHREN  

Die Wahl wird laut Gemeindeordnung für alle Behörden und Kommissionen nach dem Mehrheitswahl-

verfahren (Majorz) durchgeführt.  
 

 

 

STILLE WAHL  

Die Stille Wahl ist gemäss § 5 der Gemeindeordnung bei allen Urnenwahlen zulässig.  
 

 

 

WAHLVORSCHLÄGE (Wahltermine entsprechen der Empfehlung der Landeskanzlei)   

Die Wahlvorschläge für alle Wahlen sind bei der Gemeindeverwaltung Roggenburg einzureichen, und zwar 

bis:  
 

 

 

a) Montag, 23. Dezember 2019, 17:00 Uhr für die Wahlen vom 09. Februar 2020 

b) Montag, 17. Februar 2020, 17:00 Uhr für die Nachwahlen vom 22. März 2020;  

c) Montag, 30. März 2020, 17:00 Uhr für die Wahlen vom 17. Mai 2020;  

d) Montag, 25. Mai 2020, 17:00 Uhr für die Nachwahlen vom 14. Juni 2020 

 

 

Wahlvorschlagsformulare  

Wahlvorschlagsformulare können ab dem 10. Oktober 2019 auf der Gemeindeverwaltung bezogen werden. 

Die Formulare können auch direkt auf der Internetseite des Kantons Basellandschaft unter www.bl.ch 

heruntergeladen werden.  

 

 

http://www.bl.ch/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=CgydtwpU&id=9F536059A06185B863491E8F361489F6D0DEAE56&thid=OIP.CgydtwpUjRNm58II1V0kwwHaE6&mediaurl=http%3a%2f%2fwww.born2stamp.com%2fwp-content%2fuploads%2f2016%2f02%2fborn2stamp-STAMPIN-UP-Willkommenskarte-Timeless-Textures-Herzlich-Willkommen-2-1024x680.jpg&exph=680&expw=1024&q=bilder+team&simid=608025428126272671&selectedIndex=42
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Impressionen von unserem Dorffest 2019  
Ein herzliches Dankeschön an Peter Hufschmid für die tollen Aufnahmen. 

Unter www.dorffestroggenburg.ch hat es noch vieles mehr zum bestaunen……  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

http://www.dorffestroggenburg.ch/
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• Telefonnummern für den Notfall 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AHV-Zweigstelle   032 431 15 82 

Ärztlicher Notfalldienst  061 261 15 15 

Arzt- und Apothekennotfalldienst 061 261 15 15 

Bauinspektorat Liestal  061 552 67 77 

BKW    032 421 33 33  

BKW Piket   032 427 34 34  

Brunnenmeister   032 431 12 21 

Brunnenmeister Stv.  079 277 16 09 

Feuerwehr – Notruf  112 

Finanzverwalter   061 791 12 12 

Gemeindepräsident  032 431 17 37  

Gemeindeverwaltung  032 431 15 82 

Jagdaufseher   079 774 69 21 

            „                                           077 441 80 88 

Kantonsspital Laufen  061 400 80 80   

KELSAG   061 775 10 10  

KESB    061 599 85 40  

 

Kinderspital UKBB Basel  061 704 12 12 

Kindergarten/Primarschule 032 431 18 48 

Pilzkontrolleur   061 761 12 89 

Polizeiposten Laufen  061 553 42 17 

Polizei-Notruf   117, oder 112 

Rettungsflugwacht Rega  1414 

Röm.-kath. Pfarramt Liesberg 061 771 06 43 

Sanitätsnotruf   144 

Sozialdienste Laufental  061 766 30 30 

Spitex Laufental   061 761 25 17 

Swisscom Störungsdienst  0800 800 800   

Vergiftungsnotfälle  145 

Vormundschaftsbehörde KESB 061 599 85 40 

Winterdienst   079 507 33 41 

Zivilrechtsverwaltung BL  061 552 45 00 

Zollamt    0800 800 110  

 

INFOSEITE ZUM AUFBEWAHREN 
 

• Wichtige Daten und Zeiten  
 

   Altpapier - & Kartonsammlung 2019    Gemeindeversammlungen `19 

-          28. November (Budget 2020) 

              

      

   Alteisen-Entsorgung 2019     

-  
 

 

   

Gebührensäcke - Container- und Kleinsperrgut-Gebührenmarken sind auf der 

Gemeindeverwaltung erhältlich. 

Alle Themen und vieles mehr unter www.roggenburg.ch 

 

 

Öffnungszeiten des Dorfladens 

Kleinlützel,Tel. 061 525 12 64 

MO-FR  06:00 - 18:30 

SA         06:00 - 18:00  

durchgehend geöffnet  
 

Pleigne,   Tel. 032 431 21 81  

Vormittag         07:30 - 11:45 

Nachmittag      16:30 - 18:30 

MI Nachmittag  geschlossen  

 

 Öffnungszeiten der Postagenturen 
 

 

 Movelier, route du Jura 24 

 Tel. 032 431 18 03, 0848 888 888  

 MO-FR:  16:00 – 18:00 

  

 

 Kleinlützel, Dorfstrasse 45 

 Tel. 061 / 775 96 91 

 MO-FR: 7:30 – 12:00 u. 15:00-18:00  

 SA         7:30 -  12:00 

 

 

 

 

 

 

 

 Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung 

 DI 10:00  - 11:00, DO 17:00 – 19:00, FR 09:00 – 11:00 

 Gerne vereinbart die Verwaltung einen Termin mit 

 Ihnen auch ausserhalb dieser Öffnungszeiten !  
 

Die Verwaltung bleibt geschlossen: 

MO 30. September bis DI 8. Oktober 2019 

Redaktionsschluss & Impressum:  

Herausgeber und Gestaltung: Gemeindeverwaltung / rs 

E-Mail Adresse: verwaltung@roggenburg.ch 

nächster Redaktionsschluss: 25. November 2019  

 

mailto:verwaltung@roggenburg.ch

